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55/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 31.01.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel I  

 Änderung des Ärztegesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz über die Ausübung des ärztlichen 
Berufes und die Standesvertretung der Ärzte 
(Ärztegesetz 1998 – ÄrzteG 1998) StF: BGBl. I 
Nr. 169/1998, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 26/2017, wird wie folgt geändert: 

 

 
1. In § 49 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt:  

 

 Der Arzt kann weiters ärztliche Tätigkeiten an von 
ihm angestellte (§ 46), zur selbstständigen 
Berufsausübung berechtigte Ärzte übertragen. 

Der Arzt kann weiters ärztliche Tätigkeiten an 
von ihm angestellte (§ 46), zur selbstständigen 
Berufsausübung berechtigte Ärzte übertragen. 

 2. § 52a Abs. 3 Z 7 lit. a entfällt.  

(3) Eine Gruppenpraxis darf keine 
Organisationsdichte und -struktur einer Krankenanstalt 
in der Betriebsform eines selbständigen Ambulatoriums 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG aufweisen. In diesem 
Sinne gelten folgende Rahmenbedingungen: 

 1. …… 

…….. 

 7. Unzulässig sind 

 a) die Anstellung von Gesellschaftern und 
anderen Ärzten sowie 

 b) das Eingehen sonstiger zivil- oder 
arbeitsrechtlicher Beziehungen der 

 (3) Eine Gruppenpraxis darf keine 
Organisationsdichte und -struktur einer Krankenanstalt 
in der Betriebsform eines selbständigen Ambulatoriums 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG aufweisen. In diesem 
Sinne gelten folgende Rahmenbedingungen: 

 1. …… 

 …….. 

 7. Unzulässig sind 

  a) die Anstellung von Gesellschaftern und 
anderen Ärzten sowie 

b)das Eingehen sonstiger zivil- oder arbeitsrechtlicher 
Beziehungen der Gesellschaft oder der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 31.01.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
Gesellschaft oder der Gesellschafter zu 
anderen Ärzten oder Gesellschaften, 
insbesondere durch den Abschluss von freien 
Dienstverträgen, Werkverträgen und 
Leiharbeitsverhältnissen, zum Zweck der 
Erbringung ärztlicher Leistungen in der 
Gruppenpraxis, die über das Ausmaß einer 
vorübergehenden Vertretung, insbesondere 
aufgrund von Fortbildung, Krankheit und 
Urlaub, hinausgeht. 

 8. ……. 

 

Gesellschafter zu anderen Ärzten oder 
Gesellschaften, insbesondere durch den 
Abschluss von freien Dienstverträgen, 
Werkverträgen und Leiharbeitsverhältnissen, 
zum Zweck der Erbringung ärztlicher 
Leistungen in der Gruppenpraxis, die über 
das Ausmaß einer vorübergehenden 
Vertretung, insbesondere aufgrund von 
Fortbildung, Krankheit und Urlaub, 
hinausgeht. 

 8. ……. 

 

 Artikel II  

 Änderung des Kranken- und 
Kuranstaltengesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bundesgesetz über Krankenanstalten und 
Kuranstalten (KAKuG) StF: BGBl. Nr. 1/1957, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 131/2017, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 2 Abs. 2 wird nach lit. f folgende lit. g eingefügt:   

  „g. Praxen, in denen weitere zur selbständigen 
Ausübung des Berufes berechtigte Ärzte 
ihren Beruf in einem Anstellungsverhältnis 
(§ 46 ÄrzteG) ausüben, und die ansonsten 
keine Organisationsdichte und -struktur einer 
Krankenanstalt in der Betriebsform eines 
selbständigen Ambulatoriums gemäß § 2 
Abs. 1 Z 5 aufweisen.“ 

 

(2) Als Krankenanstalten im Sinne des § 1 gelten 
nicht: 

 a) Anstalten, die für die Unterbringung geistig 
abnormer oder entwöhnungsbedürftiger 

(2) Als Krankenanstalten im Sinne des § 1 gelten 
nicht: 

 a) Anstalten, die für die Unterbringung geistig 
abnormer oder entwöhnungsbedürftiger 

(2) Als Krankenanstalten im Sinne des § 1 gelten 
nicht: 

 a) Anstalten, die für die Unterbringung geistig 
abnormer oder entwöhnungsbedürftiger 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 31.01.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
Rechtsbrecher bestimmt sind, sowie 
Krankenabteilungen in Justizanstalten; 

 b) Einrichtungen, die von Betrieben für die 
Leistung erster Hilfe bereitgehalten werden, und 
arbeitsmedizinische Zentren gemäß § 80 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. 
Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 70/1999 (ASchG); 

 c) Einrichtungen zur Anwendung von 
medizinischen Behandlungsarten, die sich aus 
einem ortsgebundenen Heilvorkommen oder 
dessen Produkten ergeben, einschließlich der 
Anwendung von solchen Zusatztherapien, die 
zur Ergänzung der Kurbehandlung nach 
ärztlicher Anordnung angewendet werden und 
bei denen nach dem Stand der Wissenschaft 
davon auszugehen ist, daß die ärztliche Aufsicht 
über den Betrieb ausreicht, um schädliche 
Wirkungen auf das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen auszuschließen; 

 d) die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH im Sinne des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2002 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 63/2009; 

 e) Gruppenpraxen; 

 f) medizinische Versorgungseinrichtungen in 
Betreuungseinrichtungen gemäß § 1 Z 5 des 
Grundversorgungsgesetzes-Bund 2005, BGBl. 
Nr. 405/1991, für Asylwerber. 

 

Rechtsbrecher bestimmt sind, sowie 
Krankenabteilungen in Justizanstalten; 

 b) Einrichtungen, die von Betrieben für die 
Leistung erster Hilfe bereitgehalten werden, und 
arbeitsmedizinische Zentren gemäß § 80 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. 
Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 70/1999 (ASchG); 

 c) Einrichtungen zur Anwendung von 
medizinischen Behandlungsarten, die sich aus 
einem ortsgebundenen Heilvorkommen oder 
dessen Produkten ergeben, einschließlich der 
Anwendung von solchen Zusatztherapien, die 
zur Ergänzung der Kurbehandlung nach 
ärztlicher Anordnung angewendet werden und 
bei denen nach dem Stand der Wissenschaft 
davon auszugehen ist, daß die ärztliche Aufsicht 
über den Betrieb ausreicht, um schädliche 
Wirkungen auf das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen auszuschließen; 

 d) die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH im Sinne des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2002 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 63/2009; 

 e) Gruppenpraxen; 

 f) medizinische Versorgungseinrichtungen in 
Betreuungseinrichtungen gemäß § 1 Z 5 des 
Grundversorgungsgesetzes-Bund 2005, BGBl. 
Nr. 405/1991, für Asylwerber. 

 g. Praxen, in denen weitere zur selbständigen 
Ausübung des Berufes berechtigte Ärzte ihren 
Beruf in einem Anstellungsverhältnis (§ 46 
ÄrzteG) ausüben, und die ansonsten keine 
Organisationsdichte und -struktur einer 
Krankenanstalt in der Betriebsform eines 
selbständigen Ambulatoriums gemäß § 2 Abs. 1 

Rechtsbrecher bestimmt sind, sowie 
Krankenabteilungen in Justizanstalten; 

 b) Einrichtungen, die von Betrieben für die 
Leistung erster Hilfe bereitgehalten werden, und 
arbeitsmedizinische Zentren gemäß § 80 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. 
Nr. 450/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I 
Nr. 70/1999 (ASchG); 

 c) Einrichtungen zur Anwendung von 
medizinischen Behandlungsarten, die sich aus 
einem ortsgebundenen Heilvorkommen oder 
dessen Produkten ergeben, einschließlich der 
Anwendung von solchen Zusatztherapien, die 
zur Ergänzung der Kurbehandlung nach 
ärztlicher Anordnung angewendet werden und 
bei denen nach dem Stand der Wissenschaft 
davon auszugehen ist, daß die ärztliche Aufsicht 
über den Betrieb ausreicht, um schädliche 
Wirkungen auf das Leben oder die Gesundheit 
von Menschen auszuschließen; 

 d) die Österreichische Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit GmbH im Sinne des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2002 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 63/2009; 

 e) Gruppenpraxen; 

 f) medizinische Versorgungseinrichtungen in 
Betreuungseinrichtungen gemäß § 1 Z 5 des 
Grundversorgungsgesetzes-Bund 2005, BGBl. 
Nr. 405/1991, für Asylwerber. 

 g. Praxen, in denen weitere zur selbständigen 
Ausübung des Berufes berechtigte Ärzte 
ihren Beruf in einem Anstellungsverhältnis 
(§ 46 ÄrzteG) ausüben, und die ansonsten 
keine Organisationsdichte und -struktur 
einer Krankenanstalt in der Betriebsform 
eines selbständigen Ambulatoriums gemäß 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 31.01.2018 

 

 
Änderungen laut Antrag vom 31.01.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot 
Z 5 aufweisen. 

 

§ 2 Abs. 1 Z 5 aufweisen. 
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